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VIII. Die Durchführung -er Kontrolle -es
Verkehrs mit Erfatzlebensmitteln.
Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. A. Zuckenack,

Vors, des Preuß. Beschwerdeausschusses für Ersatzmittel.

Bei der Schaffung der Verordnung über die Genehmigung von
Ersatzlebensmitteln vom 7. März 1318 war man sich von vornherein
darüber klar, daß die einschlägigen Maßnahmen zur Beseitigung der
bestehenden und zur Verhütung der Entwicklung weiterer ähnlicher
Mißstände eine gründliche, zweckentsprechende Kontrolle des
Verkehrs mit Ersatz lebensmitteln erforderlich sei.
Um hierfür die nötigen Handhaben zu bieten, gab § 10 der Verord¬
nung den Angestellten und Beauftragten der Polizei und der Ersatz¬
mittelstellen die Befugnis, Räume, in denen Lebensmittel hergestellt
werden, jederzeit, Räume, in denen sie verpackt, aufbewahrt, feil¬
gehalten oder verkauft werden, während der Geschäftszeit zu betreten,
dort Besichtigungen vorzunehmen, Geschäftsaufzeichnungen einzusehen
und nach ihrer Auswahl Proben gegen Empfangsbestätigung zu ent¬
nehmen. Die Besitzer dieser Räume sowie die von ihnen bestimmten
Betriebsleiter und Aufsichtspersonen wurden verpflichtet, den zum
Betreten der Räume berechtigten Angestellten und Beauftragten der
Polizei und der Ersatzmittelstellen auf Erfordern über das Verfahren
bei der Herstellung der Ersatzlebensmittel und über die zur Herstellung
verwendeten Stoffe, insbesondere über deren Menge, Herkunft und
Preis, Auskunft zu erteilen. Zum Schutze der Ersatzlebensmittel¬
erzeuger wurde in § 11 der Verordnung vorgeschrieben, daß die mit
der Kontrolle beauftragten Personen weitestgehend Verschwiegenheck
zu beobachten haben.

Im Anschluß hieran ordneten zahlreiche landesrechtliche Aus¬
führungsbestimmungen an, daß sich die E r s a tz m i t t e l st e l l e n
durch regelmäßige und unvermutete Nachprüfun¬
gen davon zu überzeugen haben, ob die von ihnen genehmigten Er¬
satzlebensmittel entsprechend den im Genehmigungsantrage ent¬
haltenen Angaben und den bei der Erteilung der Genehmigung auf¬
geführten Bedingungen hergestellt und in den Verkehr gebracht werden.
Die Ersatzmittelstellen wurden darauf hingewiesen, daß diese Nach-
Prüfungen von der größten Bedeutung sind, wenn der mit der Ver-
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